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RS UVS Kärnten 2004/07/12 KUVS-
1155/3/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.2004

Rechtssatz

Retourniert der Beschuldigte den Bescheid lediglich mit dem Vermerk ?Einspruch" an die belangte Behörde und legt

dieser trotz mehrmaliger Au1orderungsschreiben durch die Berufungsbehörde nicht dar, aus welchen Erwägungen er

die Entscheidung bekämpft, so hat er den im § 63 Abs 3 AVG iVm § 24 VStG normierten Voraussetzungen eines

begründeten Berufungsantrages sowie dessen Bezeichnung nicht entsprochen und ist die Berufung als unzulässig

zurückzuweisen.

Schlagworte

begründeter Berufungsantrag, Bezeichnung des Bescheides, kein begründeter Berufungsantrag,

Aufforderungsschreiben durch Behörde, Aufforderungsschreiben, Einspruch

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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